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RS OGH 1972/9/25 Okt2/72, Okt4/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1972

Norm

GebAG 1965 §27 Abs2 lita

Rechtssatz

Das Gericht ist nicht verbunden, von einem Mittelwert auszugehen. Das Kartellgericht kann daher unter

Berücksichtigung von Art und Umfang des Gutachtens für die außergerichtliche beru8iche Tätigkeit eines

Sachverständigen den Höchstsatz nach der in Betracht kommenden allgemeinen

Wirtschaftstreuhändergebührenordnung heranziehen.
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